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© Stadtverwaltung Nordhausen 

 
 

1.  
Beschlüsse der 30. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am  

18. April 2023 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Beschluss: ANT/1234/2023 
Antrag der SPD-Fraktion vom 27.03.2023: Änderung der Geschäftsordnung 2023  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt nachfolgende Änderungen in der Geschäftsordnung für den 
Stadtrat und die Ausschüsse sowie die Ortsteilräte der Stadt Nordhausen. 
 

§ 15 
Niederschrift 

 
(1) Über die Sitzungen des Stadtrats fertigt der Schriftführer eine Niederschrift an. Der Schriftführer 

und die Stellvertretung werden vom Oberbürgermeister namentlich vorgeschlagen und vom 
Stadtrat bestätigt. Die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen sind getrennt 
zu führen. Die Niederschrift muss Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden 
Teilnehmer und die der abwesenden Mitglieder des Stadtrats unter Angabe ihres 
Abwesenheitsgrundes sowie die behandelten Gegenstände, die Beschlüsse und das 
Abstimmungsergebnis erkennen lassen. Über die mündliche Beantwortung von Anfragen ist ein 
Wortprotokoll anzufertigen. Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten 
wird, wie es abgestimmt hat; das gilt nicht bei geheimer Abstimmung. 
 

(2) Werden vom Redner Schriftsätze verlesen, so sollen sie dem Schriftführer im Original oder in 
Abschrift für die Niederschrift zur Verfügung gestellt werden. 
 

(3) Als Hilfsmittel zum Anfertigen der Niederschrift können Tonaufzeichnungen gefertigt werden. Die 
Tonträger sind bis zur Genehmigung der Niederschrift durch den Schriftführer geschützt 
aufzubewahren. Ein Zugriff ist nur dem Schriftführer und einem Stellvertreter zu gewähren. Nach 
Genehmigung der Niederschrift durch den Stadtrat sind diese unverzüglich zu löschen. 
Widerspricht ein Stadtrat der Niederschrift sind die Tonaufzeichnungen bis zur Entscheidung des 
Widerspruchs aufzubewahren. Bestehen Zweifel am Wortlaut in der Niederschrift sollte der 
Betroffene zusammen mit dem Schriftführer oder seinem Stellvertreter die Tonaufnahmen anhören 

Nr.                 Bezeichnung Seite 

1 Beschlüsse der 30. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 18. April 
2023 

1 

2 Beschlüsse der 31. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 3. Mai 2023 5 
3 Bebauungsplan Nr. 8C „3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

8 – An der B 4/Darrweg“ der Stadt Nordhausen 
8 

4 Vorbereitung der Planung für das Vorhaben: B 4 Radweg 
Sundhausen – Steinbrücken - Neubau straßenbegleitender Radweg - 
Dulden von Vorarbeiten auf Grundstücken 

10 



Seite | 2 14.08.2023 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

dürfen. Betroffener ist dabei derjenige, welcher ein berechtigtes Interessse an der Aufnahme hat, 
d. h. Stadtratsmitglieder oder redeberechtigte Mitarbeiter der Verwaltung und Teilnehmer der 
Sitzung im öffentlichen Teil.  
 

(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterschreiben und in der 
nächsten Sitzung durch Beschluss des Stadtrats zu genehmigen. Sollte durch die Abfolge der 
Sitzungen die Niederschrift nicht rechtzeitig zum nächsten Stadtrat vorliegen, ist innerhalb von 6 
Wochen nach der Sitzung die Niederschrift zur Einsichtnahme im Stadtratsbüro zu hinterlegen. 
 

(5) Die Mitglieder des Stadtrats können jederzeit die Niederschriften einsehen und sich Abschriften 
der Niederschriften über öffentliche Sitzungen erteilen lassen. Die Einsicht in die Niederschriften 
über öffentliche Sitzungen bei der Stadtverwaltung steht allen Bürgern frei. 
 

(6) Die Beschlussvorlage und Niederschriften der nichtöffentlichen Sitzungen sind den 
Stadtratsmitgliedern im passwortgeschützten Bereich des Ratsinformationssystems dauerhaft zur 
Verfügung zu stellen.  
 

(7) Das Recht auf Einsicht erstreckt sich auf alle Niederschriften der laufenden oder vergangenen 
Amtszeiten und umfasst alle öffentlichen und nichtöffentllichen Sitzungen (§ 42 Absatz 3 ThürKO). 
 

Für die Niederschriften von Ausschuss- und Ortsteilratssitzungen ist es ausreichend, darin Beschlüsse, 
Abstimmungsergebnisse und Festlegungen festzuhalten. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 25 Ablehnung: 0 Enthaltung: 7      
 
Beschluss: ANT/1235/2023 
Antrag der SPD-Fraktion vom 27.03.2023: Finanzielle Mittel für die freien Träger während vorläufiger 
Haushaltsführung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
So lange wie der Haushalt 2023 nicht bestätigt ist, zahlt die Stadt Nordhausen an die freien Träger (die 
Falken, den Kreisjugendring, Zappelini, Kinderkirchenladen und den Kreissportbund) quartalsweise die 
beschlossenen Geldleistungen aus. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 22 Ablehnung: 7 Enthaltung: 1      
 
Beschluss: BV/1217/2023 
Mittelverwendung aus dem Sonderlastenausgleich gemäß § 22 f ThürFAG für Maßnahmen des 
Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 des Thüringer 
Klimagesetzes - Zuweisungen für das Jahr 2022 und zu erwartende Zuweisung für das Jahr 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Verwendung der Mittel aus dem Sonderlastenausgleich 
gemäß § 22f Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) für Maßnahmen des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes – Zuweisung 
für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 97.351 Euro - zugunsten folgender Investitionsmaßnahmen: 
 
1. energetische Komplettsanierung der Grundschule Niedersalza 
 (Vorbereitungsmaßnahmen zur Fördermittelakquise, anteilige  

Planungskosten)       72.351 Euro,  
 
2. energetische Komplettsanierung des Gebäudes in der   
 Carl-von-Ossietzky-Straße (Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ 
 und Wohnungen) 
 (Vorbereitungsmaßnahmen zur Fördermittelakquise, anteilige  

Planungskosten)       25.000 Euro. 



Seite | 3 14.08.2023 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

 
Die zu erwartenden Zuweisungen für das Jahr 2023 aus dem o. g. Gesetz sollen vollständig für die 
Investitionsmaßnahme „Energetische Komplettsanierung der Grundschule Niedersalza“ eingesetzt werden. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0      
Beschluss: BV/1212/2023 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen im Jahr 2023 - Zuschuss zum Projekt 
"Mitarbeiterin Kinder-Kirchen-Laden" der Evangelischen Kirchengemeinde St. Blasii-Altendorf 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 14.500 € für die Unterstützung des Projektes „Mitarbeiterin 
Kinder-Kirchen-Laden“ gemäß Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde St. Blasii-Altendorf vom 
13.12.2022. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 22 Ablehnung: 8 Enthaltung: 2      
 
Beschluss: BV/1213/2023 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen im Jahr 2023 - Zuschuss zum Projekt 
"Trainer Kinder- und Jugendzirkus Zappelini" des studio 44 e.V. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 17.000 € für die Unterstützung des Projektes „Trainer 
Kinder- und Jugendzirkus Zappelini“ gemäß Antrag des studio 44 e. V. vom 10.11.2022. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 20 Ablehnung: 7 Enthaltung: 4 
 
Beschluss: BV/1214/2023 
Zuwendung Kreissportbund Nordhausen e. V. - Förderung des Engagements der ehrenamtlich tätigen 
lizenzierten Übungsleiter/innen der Nordhäuser Sportvereine im Jahr 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Gewährung einer freiwilligen Zuwendung in Höhe von 20.000 € an den Kreissportbund Nordhausen e. 
V. für die Förderung des Engagements der ehrenamtlich tätigen lizenzierten Übungsleiter/innen der 
Nordhäuser Sportvereine auf Grundlage der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis nach § 2 ThürKO. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 29 Ablehnung: 0 Enthaltung: 2      
 
Beschluss: BV/1209/2023-8 
Genehmigung einer Aufwendung/Auszahlung während vorläufiger Haushaltsführung gemäß § 10 
ThürKDG - Zuwendung zur Jugendarbeit im Wirkungskreis 3 der Stadt Nordhausen: Salza/Krimderode 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Auszahlung von Zuwendungen an den Kreisverband Nordhausen SJD „Die Falken“ gemäß des 
Beschlusses BV/1143/2022 vom 30. November 2022 während der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 
10 ThürKDG für das Jugendzentrum in Salza/Krimderode im Wirkungskreis 3 für das 1. Quartal in Höhe 
von 21.000 €. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 21 Ablehnung: 9 Enthaltung: 2     
 
Beschluss: BV/1209/2023-9 
Genehmigung einer Aufwendung/Auszahlung während vorläufiger Haushaltsführung gemäß § 10 
ThürKDG - Zuwendung zur Jugendarbeit im Wirkungskreis 4 der Stadt Nordhausen: Nordhausen Ost 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Auszahlung von Zuwendungen an den Kreisjugendring Nordhausen e.V. gemäß des Beschlusses 
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BV/1143/2022 vom 30. November 2022 während der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 10 ThürKDG 
für das Jugendcafé Ost und den Kindertreff „KatzMaus“ im Wirkungskreis 4 für das 1. Quartal in Höhe von 
39.000 €.  
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 21 Ablehnung: 7 Enthaltung: 3     
 
Beschluss: BV/1209/2023-10 
Genehmigung einer Aufwendung/Auszahlung während vorläufiger Haushaltsführung gemäß § 10 
ThürKDG - Trinkwasserspender Promenade 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Umsetzung der Maßnahme „Neubau eines Trinkwasserspenders in der Promenade“ 
während der vorläufigen Haushaltsführung in Höhe von 12.000 €. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 23 Ablehnung: 8 Enthaltung: 1      
 
Beschluss: BV/1220/2023 
Beauftragung zur Durchführung einer Ausschreibung für Angebote zur Förderung des interkulturellen 
Zusammenlebens in der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Ausschreibung zur Beauftragung eines gemeinnützigen Trägers mit 
der Förderung des interkulturellen Zusammenlebens in der Stadt Nordhausen durchzuführen. 
 
Die Ermittlung eines geeigneten Trägers soll mit folgenden Informationen zu Inhalt und Finanzierung/ 
Förderung erfolgen: 
 

- die Vertragslaufzeit wird vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 mit Option auf dreimalige 
Verlängerung um jeweils ein Jahr festgesetzt,  

- für die Umsetzung der Leistung wird ein Budget für Personal- und Sachkosten in Höhe von maximal 
50.000 € im Vertragszeitraum bereitgestellt und soll möglichst durch die Akquise von 
Fördermöglichkeiten ergänzt sowie durch ehrenamtliches Engagement unterstützt werden, 

- das Projekt unterstützt die soziale Betreuung zur Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe und 
sozialen Betreuung für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. 

Über die Wirksamkeit der Angebote ist der Fachausschuss einmal im Förderzeitraum zu informieren. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 25 Ablehnung: 7 Enthaltung: 0     
 
Beschluss: BV/0039/2019-4 
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport - 3. Änderung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die 3. Änderung der Berufung von sachkundigen Bürgern in 
den Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport wie folgt: 
 
 Frau Katrin Heidelberg 
 
wird anstelle von Frau Kerstin Marx auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Ausschuss 
für Generationen, Bildung und Sport berufen. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0      
 
Beschluss: BV/1239/2023 
Vergabe Bühnentechnik Rolandsfest Stadt Nordhausen 2023 
Verg.-Nr.: 29/41/2023 
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Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Vergabe der Bühne inkl. Ton- und Lichttechnik an die Firma Hessensound Veranstaltungstechnik GmbH, 
Eisenacher Str. 25, 37269 Eschwege, in Höhe von 31.533,81€ auf dem Petersberg anlässlich des 53. 
Rolandsfestes. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0     
 
Beschluss: BV/1240/2023 
Vergabe eines Auftrages für Bestattungsleistungen bei der Durchführung von Pflichtbestattungen der 
Ordnungsbehörde (§ 18 Abs.2 Thüringer Bestattungsgesetz) während vorläufiger Haushaltsführung 
gemäß § 10 ThürKDG  
(Vergabe-Nr. 13/32/2023) 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Auftragserteilung von Bestattungsleistungen für Pflichtbestattungen nach § 18 Abs. 2 Thüringer 
Bestattungsgesetz an das Bestattungshaus Nordhausen für den Zeitraum von 01.05.2023 bis 31.12.2023 
mit der Auftragssumme von 26.517,07 Euro. Der Auftrag beinhaltet eine Verlängerungsoption um jeweils 
ein Jahr, längstens jedoch bis zum 31.12.2025. Die Gesamtauftragssumme beläuft sich auf 79.551,21 
Euro über drei Jahre. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 27 Ablehnung: 0 Enthaltung: 5     
 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 
 

2. 
Beschlüsse der 31. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am  

3. Mai 2023 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Beschluss: BV/1054/2022 
Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das 
Haushaltsjahr 2023 samt Anlagen. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 34 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0      
 
Beschluss: ANT/1236/2023 
Antrag der SPD-Fraktion vom 27.03.2023: Security für Ordnung und Sicherheit im Stadtzentrum 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird beauftragt, mit einem Security Dienst (gegebenenfalls 
über Dritte) für Ordnung und Sicherheit im Stadtzentrum zu sorgen. Die notwendigen Mittel sind auch in 
der vorläufigen Haushaltsführung zur Verfügung zu stellen. Diese Maßnahme wird bis zu den Schulferien 
(Juli) befristet.  
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 26 Enthaltung: 1     -> abgelehnt 
 

http://www.nordhausen.de/allris
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Beschluss: ANT/1246/2023 
Antrag der AfD-Fraktion vom 19.04.2023: Wirtschaftslichkeitsprüfung einer Rückübertrgung der Kitas in 
die kommunale Trägerschaft 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Die Stadt Nordhausen führt zeitnah eine Wirtschaftlichkeitsprüfung einer möglichen Rückführung aller 
Kindertagesstätten und Kindergärten im Stadtgebiet Nordhausen aus der freien Trägerschaft in die eigene 
Verwaltung durch oder gibt diese in Auftrag. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 14 Ablehnung: 16 Enthaltung: 4     -> abgelehnt      
 
Beschluss: BV/1231/2023 
Anpassung Eintrittspreise Badehaus und Freibadeeinrichtungen sowie Zeltplatzgebühren der Badehaus 
Nordhausen GmbH - Anerkennung der Mehrkindfamilienkarte 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie in der 
Gesellschafterversammlung der Badehaus Nordhausen GmbH der Anpassung der Eintrittspreise 
Badehaus und Freibadeeinrichtungen sowie Zeltplatzgebühren hinsichtlich der Anerkennung der 
Mehrkindfamilienkarte wie folgt zuzustimmen: 
 
1. Die Mehrkindfamilienkarte des Verbandes kinderreicher Familien Thüringen e. V. wird ab dem 
01.06.2023 in der Badehaus Nordhausen GmbH (Badehaus und Freibäder) als Ermäßigungsnachweis bei 
Vorlage eines Ausweisdokumentes anerkannt.  
 
2. Familien mit drei und mehr kindergeldberechtigten Kindern/Jugendlichen erhalten ab 01.06.2023 bei 
Vorlage der Mehrkindfamilienkarte für das dritte und jedes weitere eigene Kind freien Eintritt ins Badehaus 
Nordhausen bei der Buchung der Mehrkindfamilienkarte – 3 Stunden Badeaufenthalt zum Preis der 
bestehenden Familienkarte.  
 
3. Familien mit drei und mehr kindergeldberechtigten Kindern/Jugendlichen erhalten ab 01.06.2023 bei 
Vorlage der Mehrkindfamilienkarte für das dritte und jedes weitere eigene Kind freien Eintritt in den 
Freibädern der Stadt Nordhausen bei der Buchung des Eintrittes für 2 Erwachsene und 2 
Kindern/Schülern/Studenten/Auszubildenden.   
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 34 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0      
 
Beschluss: BV/1243/2023 
Vertrag zur Finanzierung von Abschlagszahlungen der Aufgabenträger auf den 
Nachteilsausgleichsanspruch wegen Auferlegung des Tarifs Deutschlandticket 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den anliegenden Vertrag mit Aufgabenträgern zur Finanzierung 
von Abschlägen auf den Nachteilsausgleichsanspruch wegen Auferlegung des Tarifs Deutschlandticket 
(Anlage) abzuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 34 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1203/2023 
Aufnahme in die Vorschlagsliste der Schöffen für den Bezirk des Amtsgerichtes Nordhausen und des 
Landgerichtes Mühlhausen für die Amtsperiode 01.01.2024 bis 31.12.2028 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Aufnahme der in der Anlage benannten Personen in die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für 
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die Amtsperiode 01.01.2024 bis 31.12.2028. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 31 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0      
 
Beschluss: BV/1238/2023 
Förderung des IFA-Museum Nordhausen am Harz e. V. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Dem Verein IFA-Museum am Harz e. V. wird für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2023 eine Zuwendung für 
Miet- und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 40.000 € gewährt und Haushaltsvorbehalt.  
 
Die Gewährung erfolgt im Rahmen einer Projektförderung als Anteilsfinanzierung unter Berücksichtigung 
der Haushaltslage der Stadt Nordhausen und wird in zwei Raten ausgezahlt. 
Die erste Rate in Höhe von 20.000 € wird nach Beschlussfassung im ersten Halbjahr 2023 ausgezahlt. Die 
zweite Rate in Höhe von 20.000 € wird im zweiten Halbjahr 2023 ausgezahlt. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 7     
 
Beschluss: BV/1222/2023 
Bestellung der Mitglieder des Stiftungsbeirates der Ilsetraut Glock-Grabe-Stiftung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Als Mitglieder des Stiftungsbeirates der Ilsetraut Glock-Grabe-Stiftung werden  
 Herr Patrick Börsch 
 Herr Vincent Eisfeld 
 Frau Martina Degenhart 
gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Satzung der Ilsetraut Glock-Grabe-Stiftung bestellt. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 29 Ablehnung: 0 Enthaltung: 2     
 
Beschluss: BV/1227/2023 
„Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen – Sankt-Martin-Gasse (Teilfläche) – 
Einziehungsverfügung“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, dass gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz eine Teilfläche des 
Flurstückes 92/86, Flur 2 in der Gemarkung Buchholz, wie im Lageplan ersichtlich (rot gekennzeichnet), in 
ihrer Eigenschaft als öffentliche Verkehrsfläche eingezogen wird. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 33 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0      
 
Beschluss: BV/1241/2023 
Beschaffung von Sanitärmöbeln für den Bauhof der Stadt Nordhausen – Liefer- und Montageleistungen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Auftrag für die Montage und Lieferung von Sanitärmöbeln für den Bauhof der Stadt Nordhausen wird 
nach erfolgter beschränkter Ausschreibung an die  
Firma MELLE GALLHÖFER DACH GmbH 
An der Unteren Söse 36 in 37520 Osterode am Harz  
in Höhe von 79.389,07 € vergeben. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0     
 
Beschluss: BV/1244/2023 
Beschaffung Atemschutzgeräte Berufsfeuerwehr Nordhausen 
Vergabe-Nr.: 12/37/2023 
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Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Vergabe der Beschaffung von Atemschutzgeräten an die Fa. Brandschutztechnik GmbH 
Leipzig, Kastanienallee 13 in 06184 Kabelsketal in Höhe von 30.126,64 Euro. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0      
 
Beschluss: BV/1247/2023 
Vergabe Grünpflegeleistungen für die Stadtbereiche Stadtpark, Nördliche Unterstadt, Stadteinfahrt Darre, 
Stadteinfahrt Nord sowie Salza 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Vergabe der Grünanlagenpflege für das Jahr 2023 in 
Höhe von 276.330,90 € für die folgenden Pflegegebiete in der Stadt Nordhausen:  

- Stadtpark 
- Nördliche Unterstadt 
- Stadteinfahrt Darrweg 
- Stadteinfahrt NORD 
- Salza 
- Förstemannpark, Alter Friedhof 

  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 32 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0     
 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 

3.  
BEKANNTMACHUNG 

 
Bauleitplanung der Stadt Nordhausen  
Bebauungsplan Nr. 8C „3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 – An der B 4/Darrweg“ der 
Stadt Nordhausen  
Hier: Einstellung des Satzungsverfahrens  

Der Stadtrat der Stadt Nordhausen hat in seiner Sitzung am 05.07.2023 die Einstellung des 
Satzungsverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8C „3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
8 – An der B 4/Darrweg“ der Stadt Nordhausen beschlossen (BV/1252/2023). 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 8C wurde im April des Jahres 2007 gefasst. Ziel des 
Bebauungsplanes war es den vorhandenen Einzelhandelsstandort mit einem Lebensmittelvollsortimenter, 
Bau- und Gartenmarkt sowie einer Autowaschanlage als Sondergebiet Einzelhandel planungsrechtlich 
abzusichern. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8C „An der B4/Darrweg“ der Stadt Nordhausen war 
jedoch zur Wahrung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht mehr notwendig, da der 
Geltungsbereich durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 109 „Darrweg/Helmestraße“ der Stadt 
Nordhausen abgedeckt wird.  

 
Der Geltungsbereich ist aus der mitveröffentlichten Planskizze ersichtlich.  
 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch bekannt gemacht. 
 
Nordhausen, den 10.07.2023 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister  

http://www.nordhausen.de/allris
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Übersichtsplan 
Bebauungsplan Nr. 8C „3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 –  

An der B4/ Darrweg“ der Stadt Nordhausen 
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